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29. 6~ 1971 

]i'.in~pFqm !iq~ IJ~Jild~f~~~ 
gegen den 6esetzesbesGhluß des Nationalr-ates 
vom 12. Mai 1971 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Bewertungsgesetz 1955 
in der geltenden Fassung neuerlich geämh:rt 

Republik ös~ert1eidJ 
Bund~~anz1eramt 

GZ 53.198-2 h/71 

An das 

wird 

Prä~i<1~1,ll11 qes N;ttip~;llrates 
Wien 

Der Vorsitzende des Bundesrates hat mit 
Schreiben vom 24. Juni 1971, Zl. 73-BR/1971, 
mitJgeteilt, daß der Bundesrat in seiner Sitzung 
am 24. Juni 1971 den Gesetzesibeschluß des Na­
tionalrates vom 12. Mai 1971 betreffend das 

Bundesgesetz, mit dem das BewerqlDg~gesetz 
1955 in der geltenden Fassung neuerliP'J ge-
ändert wird . 

in Verhandlung gezogen und b~schJossen h~t, 
gegen diesen Gesetz·esbeschluß mit der ;lUS der 
Anlag~ ersichtlichen Beg~ündurgEinspruch ~u 
erheben. 

Hi~von beehre ich mich, gemäß Art, 42 1\\:>5, ~ 
des Bundes-V~rfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929' Migeilung zu machen. 

28. Juni 1971 

Der l\undeskam:ler: 

Kreisky 

Begründung 
zum Einspruch des BUlld~rates gegen den 
Gesetzesbeschluß d~s Nationalrates vOlD 
12. Mai 1971,betretfend 'ein Bund~sgesetz, 
mit <,lem da~ BewertPng~gesetz 1955 in der 
geltend t<J,1 Fi1s~un~ nep~rH4t geändert wird 

Am 10. März 1971 hatte deI' Nati0nalrat mit 
den Stimmen der beiden Oppositionsparteien 
einen Gesetzes'beschluß betreffend Maßnahmen 
;lU! d:em Ge.biete des ~!!Werqlng~r.echtes (Bewer­
tUng~gesetz~NQvelle 1'9,71) g(!~ajk 

III seil:ler Si~zullg vOll} 25~ März 1971 ~al1 sich 
der 'Bundesrat gezwungen, gegen diesen Ges~tzes­
beschluß des Nationalrates gemäß Art. 42 A:bs.2 
B~V6 einen eingehend begründeten E~nspI'um 
zu efhdben. Maßgebend für diese Haltung des 
Bundesrates waren damals einl!l"seits materiell~ 
rechtliche Grunde, and!l!rerseits aueh schwere 
formelle Mängel dieses Gesetzesbesehlu&ses, . die 
eine Vollziehung d~s in Rede stehenden Gesetzes 
in der vom Nationalrat b~smlossenen Fassung 
nicht mö!!lich er.smeinen ließen.. 

In sein~r da,m:j.li~~r. f,ipsprllc!Ishegründung 
führte der~~nd~~ra.! wör~l!ch 'f~lg~n~e~ aus: 

,,1. Durch di~g~geijstän9JHme Bew~rt]lngs" 
geseq:-Noyelle wer~~n ,b,~tr'~ch~li~~ ~teu~raus" 
fälle bewitikt, 4ie s~ch nicht nur auf da~ Steul!r­
~ufkomm~n des ~un4~s, spp.dern auch auf jen~s 
der Länder \lnd Gemeir.den erheblich auswirken, 
w()bei siclJ"d.im A\1swirlq~ng!!n fjir die qp.der 
und Gemeinden i!l erst!!r ,iip.il! bei der Erb~ 
scha:ftssteuer, der Gewer:bekapiql~t~u~r und der 
Grundsteuer ergep~n. 

Wesentlich wird das Steu~ra,ufkommen durch 
Bestimmungen über die Ein:beziehung oder 
A1:!ß~rac:htl~~sung v0l! Wirtsch,;yft~gütern in ~ie 
Bemessungsgrundla.ge dlOr einzelq~ll Steuern 
beeinflußt. ,:pies gilt insbesopdHe für die neH­
gesm;lfflOlle Bes~immllng des § 64 A\Jg. 1, wonach 
Pensionsrü~stellungeni!D: Gegensatz z\lr gnmd~ 
sät~ichen Bestimmllu,g des § ~, <ler die Berji~­
sichtigung von aufsc:hi~beI14 he4ing~en Lagen 
als S<;huldeIl untersa,gt, nllnITlehr a.ls aipzug~fähig~ 
Schulden anzuerkennen sind. Durch die Bei­
behaltullg d~~ H~kta,~h~chst~:lt?:i~ fiir das 1\1:-n'4-
wirtscha.ftliche Ve.Pllögen yon ~O,90Q S erfolgt 
llicht nur Ik,.eine Anpas~llng der lalldwirrs91~ft~ 
lig.eIl He~!ar~ätze an di~ g~~nderten Geldver­
hältnisse, soml,ern es werden sich, hiedurch auch 
A~sf~lie Ip~i 4erGrull4steue~ ~rge~e~. Die 
gleichzeitige Verlängerung des Hauptfe.stsn+ 
lungszeitraumes von sechsau:f neun Jahre hat 
zur F01ge, daß die Gemeia:aen ihr Aufkommen 
an Grundsteuer. auch in Hinkunft nicht va10ri­
sier~n können. 

Zu einer wesentlichen Verringerung des Steuer­
a~fkoITlmens führen <lUch alle neugeschaffenen 
l\e~tiITlITllmgen, die <ließewertung VOll Aktien 
upd Anteilen. zum. Gegenstand hahen. DIes um~ 
s~mehr, als gie SQndel1bllstimmung über die 
Bewernmg Y0.n Aktien und Anteilen nunmehr 
a,~Gh für die Erhsdla,iftmeuer Geltung hahen soll. 
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2 529 der Beilagen 

2. Die Behandlung der Bewertungsgesetz­
Novelle wurde vom Finanz- und Budgetausschuß 
übereilt abgeschlossen, sodaß der mit dieser 
Materie hefaßte Unterausschuß keine Gelegenheit 
hatte, seine Al1beit zu beenden. Die Gesetzes­
novelle ist daher mit einer Anzahl von legisti­
schen Fehlern behaftet, die deren Vollziehung 
erschweren und die Verwaltung belasten. 

Einige Bestimmungen der Novelle· sind 
praktisch nicht vollziehbar; als Beispiele 
erwäihnt: 

sogar 
selen 

Das geltende Eribschafts- und Schenkungs­
steuergesetz ist in allen seinen Bestimmungen 
darauf abgestellt, daß der Erwenber hei einem 
Erwerb von Todes wegen Ibzw. bei einer Zu­
wendung unter Lebenden die ihm im Zeitpunkt 
des Erwerlbes effektiv zukommende Bereicherung 
zu versteuern hat. § 1 Albs. 2 der Bewertungs­
gesetz-Novelle 1971, wonach nunmehr für die 
Erbschafts- und Schenkungssteuer die §§ 18 bis 
79 - mit Ausnahme der §§ 69 und 70 - unein­
geschränkt Anwendung zu finden hahen, stehen 
mit diesen Grundsätzen in einem unlösbaren 
Widersprum, weil nicht mehr das am Stichtag 
(Zeitpunkt des Erwerbes) anfallende Vermögen, 
sondern ein zu einem anderen Zeitpunkt fest­
gestelltes Vermögen der Besteuerung unterwor­
fen wird, ohne Rücksicht auf zwischenzeitigein­
getretene Veränderungen des Vermögens dem 
Umfang und dem Werte nach, Daraus ergibt sich 
eine Situation, die das geltende Erlbschafts- und 
Schenkungssteuergesetz praktisch unanwendbar 
macht. 

Weiters ist z. B. § 16 Albs. 4 der Bewertungs­
gesetz-Novelle 1971 nicht vollziehibar, weil nicht 
auf § 69 Z. 4, sondern unrichtigerweise auf § 69 
Z. 6, der vom ,00het1bestand an umlaufenden 
Betriebsmitteln eines land- und forstwirtschaft­
lich,en Betriebes' spricht, Bezug genommen wird. 
Ferner wurde es unterlassen, § 78 Abs. 3 dahin­
gehend zu ändern, daß auf den Frieilbetrag gemäß 
§ 69 Z. 1 Bezug genommen wird. Dadurch, daß 
im § 69 die bisherigen Z. 1, 2, 3 in der neuen 
Z. 1 zusamm·engefaßt wurden, hätte auch die 
Zitierung im § 78 Abs. 3 geändert werden 
müssen. Da § 78 Albs. 3 nunmehr nicht vollzieh­
bar ist, kann der im § 69 Z. 1 vorgesehene 
Freibetrag von 50.000 S nur einmal gewährt 
werden." 

Dieser Einspruch des Bundesrates wurde nun 
vom Bundeskanzler dem Nationalrat am 2,6. März 
1971 vorgelegt und vom Finanz- und Budget­
ausschuß des Nationalrates in Beratung gezogen. 

Der Finanz- und Budgetaus·schuß hätte nun 
die Möglichikeit gehabt, dem Nationalrat zu 
empfehlen, entwed'er den Einwendungen des 
Bundesrates Rechnung zu tragen und die erfor­
derlichen Albänderungen am seinerzeitigen Ge­
setzesbeschluß vorzunehmen, oder durch einen 

Beharrungsbeschluß auf der unveränderten An­
nahme und daher Kundmachung des Gesetzes­
beschlusses zu best'l~hen. 

Unverständlicherweise wälhlte die aus den bei­
den Oppositionsparteien bestehende Mehrheit 
des Finanz- und Budgetausschrusses einen Weg, 
der .durch die RechtsIage in keiner Weise als 
gedeckt erscheint: 

Einerseits wurde ein Beharrungsbeschluß ge­
gen den wohl!hegründeten .Einspruch, des Bundes­
rates empfohlen und damit die Kundmachung 
des Gesetze~beschlusses in die Wege geleitet, 
andererseits jedoch wurde auf Grund eines An­
trages der Albgeordneten Dr. Zittmayr, Doktor 
Broesigke und Genossen beschlossen, dem Natio­
nalrat unter Berufung auf § 19 der Geschäfts­
ordnung einen sdbständigen Antrag zur Sanie­
rung jener Bestimmungen des GesetzeSbeschlusses 
zu unterbreiten, deren Undurchiführbarkeit vom 
Bundesrat ,aufgezeigt worden war. 

Obwohl die Mitgli'eder der beiden Oppositions­
parteien des österreichismen Nationalrates also 

. nicht umhin konnten, den rechtlichen Einwen­
dungen des Bundesrates in dessen Einspruch 
gegen die Bewertungsgesetz-Novelle 1971 voll­
inhaltlich Rechnung zu tragen, wird bei Behand­
lung dieser Gesetzesmaterie durch die beiden 
Oppositionsparteien der Versuch unternommen, 
die im Art. 42 der Bundesverfassung veranker­
ten Rechte des Bundesrates in eindeutiger Weise 
zu umgehen. Dem Bundesrat sollen durch die 
gewählte Vorgangsweise nämlich lediglich nach­
triigliche Korrekturen am GesetzesIbeschluß des 
Nationalrates, nicht aber der gesamte Gesetzes­
beschluß ·des Nationalra~es zur verfassungsmäßi­
gen Behandlung vorgelegt werden. 

Wie die so'zialistische Fraktion des Finanz­
und Bpdgetausschusses in einem Minderheits­
berichtder Abgeordne~en Nittel, Dr. Tull, 
Skritek und Genossen in bezug 'auf die durch die 
Oppositionsparteien gewählte Vorgangsweise 
beim Bewertungsgesetz 1955 hereits verwiesen 
hat, widerspricht die durch die heiden Opposi­
tionsparteien gewählte Behandlung auch in ein­
deutiger Weise den Hestimmungen der Geschäfts-­
ordnung des Nationalrates: 

,,1. Gemäß § 19 der Geschäftsordnung des 
Nationalrates hat jeder Ausschuß das Recht, 
selbständige Anträge auf ,Erlassung von Gesetzen 
oder Fassung von ,Boeschlüssen zu stellen, die mit 
einem dem Ausschuß zur Vorberatung zuge­
wiesenen Gegenstand in inhaltlichem Zusammen-
hang stehen. . 

Gestützt auf diese 'Bestimmung der Gesch·äfts­
ordnung hat die öVP bei der Behandlung des 
Einspruches des Bundesrates gegen den Gesetzes­
beschlußdes Nationalrates Ahänderungsanträge 
zum Bewertungsgesetz eingebracht. 

Der in Vertretung des Aussmußobmannes 
amtierende stellvertretende Ausschußobmann 
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Dr. Haider hätte zunächst die Frage zu prüfen 
gehaht, oib die Bestimmungen des § 19 in diesem 
Fall üherhaupt anwendbar sind. 

Der Ausschußvorsitzende hat jedoch diese 
Prüfung - aus welchen Gründen auch immer -
unterlassen und den von seiner Fraktion einge­
brachten Antrag dhne eine Stellungnahme zu 
dieser Frage,ahzugeben, ja auch ohne nur anzu­
deuten, daß ihm das Problem !bewußt ist, zur 
Verhandlung zugelassen. 

Eine Prüfung, oh die Voraussetzungen zur 
Einhringung eines Antrages gemäß § 19 gegeben 
sind, hätte jedoch geze]gt, daß dies nich,t der 
Fall ist: Da sich der Einspruch des Bundesrates 
auf eine N ovellierung des Bewertungsgesetzes 
bezieht, handelt es sich bei den Anträgen der 
Abgeordneten Dr. Zittmayr, Dr. Broesigke und 
Genossen nich,t um einen Antrag, der mit dem 
Bewertungsgesetz ,in inhaltlichem Zusammen­
hang' steht, sondern es handelt sich schlecht!hin 
um Anträge auf Aibänderung der Bewertungs­
gesetz-Novelle 1971. Es sind daher nicht die 
Bestimmungen des § 19 der Geschäftsordnung, 
die im vorliegenden Zusammenhang nur für eine 
Gesetzesinitiative hzw. Gesetzesänderung auf 
einem verwandten Rechtsgebiet anwendbar ge­
wesen wären, her'anzuziehen, sondern die Be­
stimmungen der Geschäftsoronung über :die Ab­
änderung von Vorlagen im Zuge der Vorbera­
tung. 

Die von <1er Aussch!ußmehriheit gewälhlte und 
vom Vorsitzenden kommentarlos tolerierte 
Vorgangsweise ist somit geschäftsordnungswidrig. 

2. Dazu kommt, daß die unrichtige Anwen­
dungdes § 19 der Geschäftsordnung zu einem 
weiteren Verstoß gegen Bestimmungen des 
Geschäftsordnungsgesetzesgeführt hat: 

Die Geschäftsordnung trägt Sorge dafür, daß 
der Nationalrat in ein und derse~ben Sache nicht 
einander widersprechende Besch,lüsse faßt. Liegen 
z. B. in ein und derselben Sache mehrere Anträge 
vor, so beschließt der Nationalrat, welche der­
selben der Spezialdebatte zugrunde zu legen sind 
(§ 45 Abs. 4). 

Insbesondere alber ist die Aibstimmung ü:ber 
verschiedene Anträge derart zu reihen, ,daß die 
wahre Meinung der Meht1heit zum Ausdruck 
gelangt' (§ ,63 Abs. 1 der Geschäftsordlnung). 

Die Geschäftsordnung will - in überein­
stimmung mit den Gesetzen der Logik - aus­
schließen, daß der Nationalrat in ein und der­
selben Sache zugleich ,ja' und ,nein', zugleich 
,viel' und ,wenig' sagt, mit einem Wort: einan­
der widersprechende Beschlüsse faßt. Gemäß § 34 
Albs. 4 der Gescha1ftsordnung ist aber die Be-

stimmung des § 63 auch auf die Beratungen der 
Ausschüsse anzuwenden. Der Finanz- und Bud­
getausschuß konnte somit nicht gleichzeitig die 
unveränderte Annahme des Bewertungs.gesetzes 
durch die Annahme eines BeJtarrungsbeschlusses 
und die Ahänderung des Bewertufllgsgesetzes 
durch die Annahme des Aibänderungsantrages 
der Abgeordneten Dr. Zintmayr, Dr. Broesigke 
und Genossen beschließen, bzw. dem Plenum zur 
Annahme empfehlen, und ,der Ausschußobmann 
wäre verpflichtet gewesen, diese Bestimmung der 
Geschäftsordnung einzuhalten. 

Das durch die Geschäftsordnung geregelte 
Verfahren der Votfueranung, Beratung und Be­
schlußfassung im Nationalrat dient eben dazu, 
daß verschiedene Meinungen' zu ah.stimmbaren 
Alternativen kon1kretisiert wer,den, zwischen 
denen im Wege von Aibstimmungen eine Ent­
scheidung zu treffen ist, die dann als der für 
Mehrheit und Minderiheit in Igleicher Weise 
bindende Wille der Gesamtkörperschlaft gilt. 

Die T1atsache, daß die vom Ausschuß empfoh­
lene Aibänderung .des Bewertungsgesetzes durch 
die geschäftsordnung,swidrige Anwendung des 
§ 19 erfolgte, ändert nichts daran, daß durch die 
Annahme einander ausschließender Beschlüsse 
außerdem g·egen die Bestimmungen des § 63 der 
Geschäftsordnung in Verbindung mit §. 34 ver­
stoßen wurde." 

Diese durch die beiden Oppositionsparteien 
öVP und FPö gewählte Vorgangs·weise um die 
Beschlußfassung betreffend eine Bewertufllgs­
gesetz-Novelle 1971 erscheint dem Bundesrat im 
höchsten Maße bedenklich!, bedeutet sie doch, 
daß nicht nur eindeutige Bestimmungen der 
Geschälftsordnung des Nationalrates in eklatanter 
Weise verletzt werden, 'Sondern eröffnet vor 
allem die ·entscheidende Frage, welchen Wert die 
beiden Oppositionsparteien den die Rechte des 
Bundesrates regelnden Bestimmungen der Bun­
desverlfass1ung beimes'sen. Gerade jenes Recht der 
Länderkammer, das in Ibezug auf Gesetzesbe­
schlüsse des Nationalrates wohl als vornehmstes 
Recht des Bundesrates gelten darf - nämlich das 
Recht, Einsprüche gegen Gesetzesbeschlüsse des 
Nationalrates zu erhehen - wird hier verletzt 
bzw. umgangen. 

Aus diesem Grunde erscheint es dem Bundes­
rat angebracht, gegen den neuerlichen Gesetzes­
beschluß des Nationalrates hetreffend die Novel­
lierung des Bewertungsgesetzes Einspruch zu 
erheben und gleichizeitig die Bedenken ,der Län­
derkammer gegen die von den beiden Opposi­
tionsparteien gewählte Vorgangsweise in Ver­
bindung mit diesem Gesetzesbeschluß zum Aus­
druck zu bringen. 
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